
Richtige Bezeichnung des Rechtsmittels

richtig, wenn der Beschwerdeführer anwaltlich vertreten ist und der
angefochtene Entscheid eine korrekte Rechtsmittelbelehrung enthält.
Allerdings darf diese Rechtsprechung nicht auf den häufigeren Fall
übertragen werden, dass ein Laie bei einer mangelhaften oder mehrdeu-
tigen Rechtsmittelbelehrung an die falsche Rechtsmittelinstanz gelangt.
Diesfalls ist die Beschwerdefrist gleichwohl gewahrt, und die fälsch-
licherweise angerufene Instanz müsste die Beschwerde an die zuständi-
ge Instanz weiterleiten??.

Es ist in diesem Zusammenhang von grösster Bedeutung, dass jeder
überspitzte Formalismus vermieden wird®”. Der Staatsgerichtshof hat
daher zu Recht anerkannt, dass Art. 90 Abs. 9 LVG, wonach die unrich-
tige Benennung einem eingelegten Rechtsmittel nicht schadet, wenn das
Begehren trotzdem erkennbar ist, einen Grundgedanken ausdrückt,
“der allgemeine Bedeutung im Verwaltungsverfahren besitzt”?!. Insbe-
sondere verlangt Art. 24 Abs. 1 LVG nicht, dass die Unzuständigkeit
formell ausgesprochen wird. Die Beschwerde darf indessen nicht
zurückgewiesen werden”, weil keine Sachprüfung stattgefunden hat.
Vielmehr ist der Nichteintretensentscheid mit einer Weiterleitung an die
zuständige Instanz zu verbinden”. Der Staatsgerichtshof begründet
seine gegenteilige Auffassung mit der “Würde” der Gerichte. Eine
Weiterleitungspflicht “würde also die Einrichtung der Zurückweisung
wegen Unzuständigkeit hinfällig machen, da die unzuständigerweise an-
gerufene Behörde gewissermassen nur noch als Post-Zwischenstation
fungieren würde”, Gewichtet man die “Würde” des Gerichts mit dem
im Spiel stehenden rechtsstaatlichen Interesse an effektiven Rechtsmit-
teln (Art. 43 LV), so fällt die Abwägung nicht schwer. Das rechts-
staatliche Anliegen des effektiven Beschwerderechts hat klar Vorrang.
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